	
	An das
Deutsche Patent- und Markenamt
Markenabteilungen
80297 München
	Antrag bei einer Marke (bei Marken) einen 
(Teil-) Rechtsübergang im Register einzu​tragen / in der Akte der Markenanmeldung zu vermerken
	M

	(1)
	Registernummer(n) / Aktenzeichen der übertragenen Marke(n)
     

	
	 FORMCHECKBOX 
 siehe Anlagen

	(2)

Name und Anschrift
	eingetragener Inhaber/Anmelder der Marke

     
	Vertreter 
     

	
	
	ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht      

	
	Geschäftszeichen
     



	
	Telefon-Nr. des Inhabers

     
	Telefax-Nr. des Inhabers

     
	Telefon-Nr. des Vertreters

     
	Telefax-Nr. des Vertreters

     

	Name und Anschrift
	Zustellungsbevollmächtigter

     
	Telefon-Nr.

     
	Telefax-Nr.

     

	nicht ausfüllen
	Anmeldercode-Nr.


	Vertretercode-Nr.


	Zustelladresscode-Nr.



	(3)

Name und Anschrift
	Rechtsnachfolger der Marke(n)
     
	Vertreter

     

	
	
	ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht      

	
	Geschäftszeichen

     

	
	Telefon-Nr. des Rechtsnachfolgers
     
	Telefax-Nr. des Rechtsnachfolgers
     
	Telefon-Nr. des Vertreters
     
	Telefax-Nr. des Vertreters
     

	Name und Anschrift
	Zustellungsbevollmächtigter

     
	Telefon-Nr.

     
	Telefax-Nr.

     

	nicht ausfüllen
	Anmeldercode-Nr.


	Vertretercode-Nr.


	Zustelladresscode-Nr.



	W 7616
10.11

	 FORMCHECKBOX 
 Telefax vorab am:      


	(4)
	Der Rechtsübergang betrifft
 FORMCHECKBOX 

alle Waren/Dienstleistungen

 FORMCHECKBOX 

nur folgende Waren/Dienstleistungen:      
 FORMCHECKBOX 

siehe Anlage 

	(5)
	Gebührenzahlung bei Teilübertragung
	

	
	
	
	

	
	
	EUR 
	     
	
	 FORMCHECKBOX 

Erteilung einer Einzugsermächtigung von

einem Inlandskonto (A 9507) ist beigefügt
 FORMCHECKBOX 

Überweisung auf das Konto der Bundeskasse Weiden:
BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00);

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700;

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54


	
	
	
	
	

	
	
	(Bei der Zahlung bitte Verwendungs-

zweck und Aktenzeichen/Register-

nummer angeben)
	

	(6)
	Anlagen

 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     

	(7)
	Bei den folgenden Unterschriften sind die Namen in Druckbuchstaben oder Maschinenschrift hinzuzufügen. 
Bei Firmen Bezeichnung laut Handelsregister mit Angabe der Stellung/Funktion des/der Unterzeichner/s.
	

	
	     
	     
	
	     
	     
	

	
	Datum
	Unterschrift(en)
ggf. Firmenstempel

(eingetragener Inhaber/Anmelder der Marke

oder sein Vertreter)
	
	Datum
	Unterschrift(en)

ggf. Firmenstempel

(Rechtsnachfolger oder sein Vertreter)
	

	
	Kostenhinweise (Stand 1.1.2002)
Wenn die Übertragung alle Waren und Dienstleistungen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke betrifft, entstehen keine Gebühren.

Für das Verfahren bei Teilübertragung einer Anmeldung und das Verfahren bei Teilübertragung einer Eintragung ist gemäß §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 Patentkostengesetz eine Gebühr von je EUR 300,-- (Gebührennummer 331 800 und 333 200)

pro teilweise übertragener Marke zu bezahlen.
Wird die Gebühr nicht innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung des Antrages gezahlt, gilt der Antrag als zurückgenommen (§ 6 Patentkostengesetz).

Erläuterungen:
zu Feld (1)
Der Antrag kann für mehrere Marken/Markenanmeldungen nur dann gemeinsam gestellt werden, wenn sowohl der eingetragene Inhaber/Anmelder bei allen Marken/Markenanmeldungen dieselbe Person ist als auch der Rechtsnachfolger bei allen Marken/Markenanmeldungen dieselbe Person ist.

zu Feld (5)
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung wird dringend empfohlen, den amtlichen Vordruck (A 9507) zu verwenden, um Irrtümer und Verzögerungen bei der Verbuchung der Gebühr zu vermeiden.

zu Feld (7)
Wird der Antrag sowohl vom eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter als auch vom Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterschrieben, so reicht dies grundsätzlich für den Nachweis des Rechtsübergangs aus.





